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Im Amtsblatt der Gemeinde Hörsel
erfolgen amtliche und nichtamtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Hörsel

AMTSBLATT 
der Gemeinde Hörsel

Hörselbote

Meine Laterne leuchte als 
Zeichen du bist nicht allein…

sangen alle Kinder, Eltern und Angehörige des 
ev. Kindergarten „Pusteblume“ Laucha am 
10.11.2017.
Gemeinsam feierten wir ein Lichterfest, welches von 
den Kindern und Mitarbeitern eifrig vorbereitet wurde.
Bei Kakao, Punsch und selbstgebackenen Kuchen 
sangen und erzählten die Kinder vom Heiligen Sankt 
Martin. Dabei zeigten auch alle was sie in der früh-
musikalischen Erziehung wöchentlich gelernt haben.
Stolz präsentierten die Kinder ihre selbst gebastelten 
Laternen, die natürlich angezündet wurden.
Im Anschluss an unser kleines Fest ging es nach 
Mechterstädt in die Kirche, wo der Martinsumzug 
startete.
Dabei kamen unsere neuen Warnwesten zum Ein-
satz. Diese erhielten wir über die Organisation 
„Round Table 199 Drei Gleichen i.V“.
Firma Rainer Lang aus Laucha hat diese Aktion un-
terstützt und uns über diese Organisation die Warn-
westen finanziert.
Dafür an dieser Stelle 
nochmals recht herzlichen 
Dank an alle Beteiligten 
dieser Aktion.
Es war ein schöner Nach-
mittag, der uns allen Freu-
de bereitet hat.
Christine Lenhart
Leiterin des 
ev. Kindergarten 
„Pusteblume“ Laucha
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Bekanntmachungen

Einwohnerversammlung  
nach § 15 Thüringer Kommunalordnung
Nach § 15 der Thüringer Kommunalordnung und § 7 der Haupt-
satzung der Gemeinde Hörsel hat die Gemeinde, ihre Einwohner 
über wichtige Gemeindeangelegenheiten sowie Planungen und 
Vorhaben zu informieren.
Zu diesem Zweck findet am

Mittwoch, den 20.12.2017, um 19.00 Uhr im Bürgerhaus, OT 
Teutleben, Anger 64a, 99880 Hörsel

eine Einwohnerversammlung der Gemeinde Hörsel statt.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung der Einwohnerversammlung
2.  Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 

der Gemeinde
3.  Anfragen der Einwohner
Alle interessierten Einwohner der Gemeinde Hörsel sind hierzu 
eingeladen.
Oppermann
Bürgermeister

Bekanntmachung Beschlüsse 
des Gemeinderates der Gemeinde Hörsel
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die in den Beschlüssen 
aufgeführten Anlagen, sofern sie nachfolgend nicht mit veröffent-
licht sind, während der üblichen Sprechzeiten der Gemeindever-
waltung im Hauptamt eingesehen werden können.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hörsel hat im öffentlichen Teil 
seiner Sitzung am 24.10.2017 folgenden Beschluss gefasst:
Beschluss-Nr. 58/2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Hörsel beschließt in seiner Sit-
zung am 24.10.2017, das gemeindliche Einvernehmen zum Bau 
und Betrieb von zwei Windenergieanlagen der Fa. JUWi Ener-
gieprojekte GmbH & Co. KG in der Flur 7, Flst. 19 und 22 der 
Gemarkung Ebenheim und Flur 4, Flst. 49 und 51 der Gemar-
kung Mechterstädt nicht zu erteilen, da die Abstandsflächen zur 
Bebauung nicht eingehalten werden.
Der Beschluss wird einstimmig angenommen.

Bekanntmachung über die Auslegung von 
Planunterlagen zur Planfeststellung

für die Baumaßnahme der DB Netz AG: Herstellung 
durchgehender Randwegbreiten Erfurt – Eisenach, 
Bahn-km 126,230 bis km 135,990 und Bahn-km 
143,450 – km 163,050 der Strecke 6340 Halle Hbf – 
Guntershausen in den Gemeinden Wutha-Farnroda, 
Hörsel, Hörselberg-Hainich, Drei Gleichen sowie den 
Städten Gotha und Eisenach

Das Eisenbahn-Bundesamt hat für das oben genannte Bauvor-
haben das Planfeststellungsverfahren nach § 18a Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) und § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) eingeleitet und das Thüringer Landesverwaltungsamt 
als zuständige Anhörungsbehörde zur Durchführung des Anhö-
rungsverfahrens aufgefordert.
Für das Bauvorhaben ist nach Einschätzung des Eisenbahn-
Bundesamtes als Planfeststellungsbehörde keine förmliche Um-
weltverträglichkeitsprüfung erforderlich (§§ 3b und 3c des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Für das Bauvorhaben werden Grundstücke in der Gemeinde 
Drei Gleichen (Gemarkung: Wandersleben, Cobstädt, See-

bergen), der Stadt Gotha (Gemarkung Gotha), der Gemeinde 
Hörsel (Gemarkung Teutleben, Fröttstädt, Mechterstädt), der 
Gemeinde Hörselberg-Hainich (Gemarkung: Sättelstädt, Käl-
berfeld), der Gemeinde Wutha-Farnroda (Gemarkung: Schönau, 
Wutha, Kahlenberg) und der Stadt Eisenach (Gemarkung Eise-
nach) beansprucht.

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben 
und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anla-
gen erkennen lassen) liegt in der Zeit

 vom 02.01.2018 bis zum 01.02.2018
 in der Gemeinde Hörsel, OT Hörselgau,
 Waltershäuser Str. 16 a, 99880 Hörsel

während der Dienststunden
 dienstags von 9:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
 und
 donnerstags von 9:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Die Planungsunterlagen sind auch zu diesem Zeitpunkt auf der 
Homepage des Thüringer Landesverwaltungsamtes unter
(http://www.thueringen.de/th3/tlvwa/wirtschaft/planfeststellungs-
verfahren)
einsehbar.

Es wird jedoch darauf verwiesen, dass das in Papierform öffent-
lich ausgelegte Planexemplar maßgebend für das Planverfahren 
ist (§ 27a Abs.1 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)), 
da Abweichungen bei der elektronischen Wiedergabe nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden können.

Hinweise:
1.  Jeder, dessen Belange durch die Planungberührt werden, 

kann bis spätestens 2 Wochen nach Beendigung der Aus-
legung, das ist bis zum 15.02.2018, bei dem Thüringer 
Landesverwaltungsamt, Ref. 540, Weimarplatz 4 in 99423 
Weimar oder bei der Gemeinde Hörsel, Waltershäuser Str. 
16 a, in 99880 Hörsel Einwendungen gegen die Planung 
schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendungen 
müssen den geltend gemachten Belang und das Maß ihrer 
Beeinträchtigungen erkennen lassen. Zur Fristwahrung ist 
maßgeblich der Eingang bei einer der o.a. Behörden. Nach 
Ablauf der Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 
Abs. 4 Satz 3 VwVfG).

 Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwen-
dungen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter 
nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) beziehen, nur auf dieses Verwaltungs-
verfahren.

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner zu bezeichnen, soweit er nicht von ih-
nen als Bevollmächtigter bestellt ist. Vertreter kann nur eine 
natürliche Person sein. Andernfalls können diese Einwendun-
gen unberücksichtigt bleiben.

2.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benach-
richtigung der

a)  nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des 
Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine

b)  sowie sonstige Vereinigungen, soweit sich diese für den 
Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen 
Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Ver-
einigungen), von der Auslegung des Plans.

c)  Die Vereinigungen haben Gelegenheit, bis spätestens 2 Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist zu dem Plan Stellung 
zu nehmen. Einwendungen und Stellungnahmen der Vereini-
gungen sind gem. § 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwVfG ebenfalls 
nach Ablauf der Äußerungsfrist ausgeschlossen.

3.  Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der recht-
zeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen verzich-
ten (§ 18a Abs. 1 AEG).
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Ortsteil
Restmüll Bioabfall- Gelber Sack Blaue 
 entsorgung  Papiertonne
Ebenheim
04.12.2017 07.12.2017 04.12.2017 14.12.2017
18.12.2017 21.12.2017 18.12.2017
Fröttstädt
05.12.2017 07.12.2017 04.12.2017 14.12.2017
27.12.2017 21.12.2017 18.12.2017
Hörselgau
05.12.2017 07.12.2017 04.12.2017 14.12.2017
27.12.2017 21.12.2017 18.12.2017
Laucha
05.12.2017 07.12.2017 14.12.2017 14.12.2017
27.12.2017 21.12.2017 28.12.2017
Mechterstädt
20.12.2017 07.12.2017 14.12.2017 14.12.2017
 21.12.2017 28.12.2017
Metebach
04.12.2017 07.12.2017 14.12.2017 14.12.2017
18.12.2017 21.12.2017 28.12.2017
Neufrankenroda
04.12.2017 07.12.2017 04.12.2017 14.12.2017
18.12.2017 21.12.2017 18.12.2017
Teutleben
05.12.2017 07.12.2017 14.12.2017 14.12.2017
27.12.2017 21.12.2017 28.12.2017
Trügleben
04.12.2017 07.12.2017 14.12.2017 14.12.2017
18.12.2017 21.12.2017 28.12.2017
Weingarten
04.12.2017 07.12.2017 04.12.2017 14.12.2017
18.12.2017 21.12.2017 18.12.2017

Mitteilungen

Aufruf der Grundschule Hörselgau
Liebe Leser des „Hörselboten“,
im Interesse der uns anvertrauten Kinder wende ich mich heute 
an Sie.
Kindern soll eine vielfältige und individuelle Bildung zuteil 
werden.
In diesem Schuljahr besteht erstmals die Möglichkeit für zusätz-
liche attraktive Angebote am Nachmittag private Personen zu 
gewinnen und diese mit einem (wenn auch geringem) Honorar 
zu vergüten. Wir suchen sportliche, handwerkliche oder natur-
kundliche Angebote. Wer kann helfen… oder kennt Jemanden, 
der uns helfen könnte?

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Haase, unserer Hort-
koordinatorin oder mir.
Es gibt leider einige bürokratische Steine aus dem Weg zu räu-
men, aber gemeinsam können wir diese sicher beseitigen und 
individuelle Gespräche zu den Rahmenbedingungen führen.

Mit freundlichen Grüßen
Kathrin Walter
Schulleiterin der Hörselschule Hörselgau

Hörselschüler feiern Sankt Martin
Am 10.11.17 feierten die Hörselschüler zusammen mit ihren 
Lehrern, Eltern, Großeltern und Freunden das alljährliche Mar-
tinsfest. Unter Leitung von Frau Junker und Frau Möller präsen-
tierten die Dritt- und Viertklässler in der St. Bonifatius Kirche in 
Hörselgau ein tolles Programm. Mit diesem erinnerten die Kinder 
an den Heiligen Martin, der im Jahr 334 als Offizier in Frankreich 
einem Bettler die Hälfte seines Mantels schenkte. Schauspiele-
risch und musikalisch wurde dabei Martins Zuflucht in den Gän-
sestall in den Mittelpunkt der Aufführung gerückt. Anschließend 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt 
gemacht. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwen-
dungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendun-
gen der Vertreter oder Bevollmächtigte, von dem Termin ge-
sondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG).

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so kön-
nen sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist der Anhörungsbehörde durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der 
Anhörungsbehörde zu geben ist.

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.

 Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet.

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden 
nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfahren behandelt.

6.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde (Eisenbahn-Bundesamt) entschieden. Die Zu-
stellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an 
die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme ab-
gegeben haben kann durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind.

7.  Die Nr. 1, 2, 3 und 6 gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit 
zu den Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 
Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) entsprechend.

8.  Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Verände-
rungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus 
steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger des Vorhabens ein 
Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 
Abs. 3 AEG).

Hörsel, den 07.11.2017
gez. Oppermann
Bürgermeister

Sonstige öffentliche Mitteilungen

Die Gemeinde Hörsel informiert:
Am Freitag, den 05.01.2018, um 19.00 Uhr, findet die gemeinsa-
me Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hörsel 
im Dorfgemeinschaftshaus im OT Ebenheim statt.

Die schriftlichen Einladungen an die Kameradinnen und Kamer-
den folgen in den nächsten Tagen.

Entsorgungstermine Dezember 2017
Ortsteil
Restmüll Bioabfall- Gelber Sack Blaue 
 entsorgung  Papiertonne
Aspach
04.12.2017 07.12.2017 14.12.2017 14.12.2017
18.12.2017 21.12.2017 28.12.2017
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Veranstaltungen

Veranstaltungen

OT Aspach

02.12.2017  8. Aspacher Weihnachtsmarkt
09.12.2017
14.00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier „Alte Schule“ Aspach

OT Ebenheim

05.12.2017  Seniorenweihnachtsfeier

OT Fröttstädt

11.12.2017  Seniorenweihnachtsfeier

OT Hörselgau

01.12.2017  Weihnachtsmarkt der Grundschule Hörselgau
01.12.2017  Nikolaus-House Party
16.12.2017  1. Hörselgauer Weihnachtsmarkt

OT Laucha

09.12.2017  Nikolausmarkt bei Ralf & Manu
24.12.2017  Ausklang des Heilig Abend mit dem Sängerkranz 

Laucha

OT Mechterstädt

02.12. -
03.12.2017  27. Kreisschau der Rassenkaninchenzüchter
16.12.2017  Seniorenweihnachtsfeier
31.12.2017  Silvesterfeier der Senioren

OT Teutleben

06.12.2017  Nikolaus
08.12.2017  Seniorenweihnachtsfeier

OT Trügleben

04.12.2017  Seniorenweihnachtsfeier

Weihnachtsmarkt  
der Grundschule Hörselgau
Am 1. Dezember 2017, um 17 Uhr können Sie im Kulturhaus 
in Hörselgau die einzigartigen Dance Kids erleben.

Zum Abschluss unserer Schultanzwoche zeigen alle Schüler und 
Schülerinnen der Hörselschule, dass sie tanzen können.
Nach der Präsentation laden wir Sie auf unseren Weihnachts-
markt ein.
Für leckere Speisen und Getränke, Gebasteltes und eine Wun-
dertombola - alles in weihnachtlicher Atmosphäre - sorgen flei-
ßige Eltern, der Förderverein und das Team der Hörselschule.
Wir freuen uns auf Sie.

zogen wir gemeinsam mit unseren leuchtenden Laternen durch 
den Ort. Im Pfarrgarten teilten wir uns dann die leckeren Martins-
hörnchen und ließen den Abend – trotz des stürmischen Herbst-
wetters – bei weiteren Köstlichkeiten und einem gemütlichen 
Lagerfeuer ausklingen. Wir bedanken uns recht herzlich bei der 
Feuerwehr, dem Heimatverein sowie dem Pfarramt Hörselgau. 
Auch an den Förderverein unserer Schule ein großes Danke-
schön, der uns die leckeren Hörnchen spendierte.

Geburtstage

Herzlichen Glückwunsch!

Hörsel OT Aspach

am 03.12.  Herrn Klaus Kornatz  zum 80. Geburtstag

Hörsel OT Fröttstädt

am 16.12.  Frau Gerda Fredrich  zum 85. Geburtstag

Hörsel OT Hörselgau

am 11.12.  Herrn Heinz Erdmann  zum 70. Geburtstag

Hörsel OT Laucha

am 28.12.  Frau Margit Rausch  zum 70. Geburtstag
am 30.12.  Frau Marta Schneider  zum 80. Geburtstag
am 31.12.  Herrn Hans-Peter Blässer  zum 75. Geburtstag

Hörsel OT Mechterstädt

am 09.12.  Herrn Bernhard Suck  zum 70. Geburtstag

Hörsel OT Teutleben

am 14.12.  Herrn Erich Beese  zum 80. Geburtstag

Hörsel OT Trügleben

am 10.12.  Frau Elisabeth Krauser  zum 85. Geburtstag
am 28.12.  Frau Margit Koch  zum 70. Geburtstag

Hörsel OT Weingarten

am 24.12.  Herrn Oswald Demuth  zum 70. Geburtstag
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Stunden verbringen. Dazu möchten wir euch hiermit recht herz-
lich einladen. Gegen 16.00 Uhr geht es übrigens los.
Rotkäppchen und der Wolf verkaufen Glühwein, es gibt Über-
raschungen aus dem Backofen und Schusterjunge Klaus mit 
seiner goldenen Gans bietet duftende Waffeln an. Einige Ver-
kaufsstände mit weihnachtlichen Angeboten runden unseren 
Weihnachtsmarkt ab.
Unsere Aspacher Kinder wollen alle Gäste mit einem kleinen 
musikalischen Programm unterhalten und auch der Weihnachts-
mann hat sein Kommen zugesagt.
Was kann es also an diesem Tag Wichtigeres geben – eigentlich 
nichts! Wir würden uns freuen, euch auf unserem 8. Aspacher 
Weihnachtsmarkt begrüßen zu dürfen.

27. Kreisschau der Rassekaninchenzüchter 
des Kreisverbandes Gotha e.V.

in Mechterstädt 
im Bürgerhaus „Zum Prinzen Albert“

Samstag, den 02.12.2017
von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sonntag, den 03.12.2017
von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

1. Hörselgauer Weihnachtsmarkt

Nun dauert es nicht mehr allzu lang und die Weihnachtszeit ist 
schon fast da. Auch in Hörselgau sollen die Bürger und Bürge-
rinnen eingestimmt werden. Geprägt von den zahlreichen Ide-
en und dem Enthusiasmus von Yvonne Tabbert, hat sich die 
Kirmesgesellschaft inspirieren lassen einen Hörselgauer Weih-
nachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Zusammen mit zahlreichen 
Helfern im Hintergrund haben wir versucht, allen Wünschen und 
Gedanken gerecht zu werden.

Am Samstag, den 16.12.2017, um 14:00 Uhr wird es im In-
nen- und Außenbereich vom Kulturhaus zu einem gemütlichen 
Familiennachmittag/-abend kommen. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. Von selbst gebackenem Kuchen, über Crêpes 
und Schokofrüchte bis hin zu Deftigem vom Grill in Form von 
Bratwürsten und Rostbräteln sollte für jeden etwas dabei sein. 
Natürlich wird es auch warme und kalte Getränke geben, für alle 
Altersgruppen.

Der ortsansässige Kindergarten „Zwergenland“ wird auch da 
sein und ein Programm für Jung und Alt bieten. Außerdem haben 
wir den Weihnachtsmann bestellt, der viele Kleinigkeiten für die 
Jüngsten mit dabei hat. Wir freuen uns auf Euch und hoffen auf 
eine zahlreiche Teilnahme.

Einladung zu einer zünftigen Nikolaus-
House-Party

Eintritt: 3,00 €
Der Hörselgauer Carnevalsclub sorgt für Speisen und Getränke.

Einladung  
zum 8. Aspacher Weihnachtsmarkt

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und die Ad-
ventszeit mit ihrer Besinnlichkeit und dem Duft nach Glühwein 
und Lebkuchen ist nicht mehr weit. Nach liebevoller Vorbereitung 
und wieder unter der bewährten Verantwortung des Aspacher 
Feuerwehrvereins ist es nun bald soweit:
Der 8. Aspacher Weihnachtsmarkt öffnet am 02. Dezember 2017 
seine Tore!
Auf dem Platz hinter der alten Schule werden wir in märchen-
hafter Kulisse und unter weihnachtlicher Musik ein paar schöne 
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Seniorenweihnachtsfeier in Trügleben
Einladung an alle Senioren des Ortsteils Trügleben

Der Ortschaftsrat des Ortsteils Trügleben lädt alle Senioren recht herzlich zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein für
Montag, den 04.12.2017, um 15.00 Uhr

ins Dorfgemeinschaftshaus in Trügleben ein.
Mit freundlichen Grüßen

Erich Erbach
Ortschaftsbürgermeister

Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier im Ortsteil Ebenheim
Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am
Dienstag, den 05.12.2017 um 15.00 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus statt.
Alle Senioren des Ortsteils Ebenheim sind herzlich zu einem gemütlichen vorweihnachtlichen Beisammensein eingeladen.

Diethard Beese
Ortschaftsbürgermeister

Seniorenweihnachtsfeier im Ortsteil Teutleben
Einladung

Im Namen des Ortschaftsrates Teutleben sind alle Rentner und Vorruheständler des Ortsteil Teutleben für ein paar besinnli-
che Stunden in der Weihnachtszeit am Freitag, den 08.12.2017, ab 15.00 Uhr in das Bürgerhaus in Teutleben eingeladen.

Ich freue mich auf Ihr Kommen.
Rainer Rudloff

Ortschaftsbürgermeister

Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier im Ortsteil Fröttstädt
Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am
Montag, den 11.12.2017, ab 15.00 Uhr

im Dorfgemeinschaftshaus
statt.

Alle Senioren des Ortsteil Fröttstädt sind herzlich eingeladen, 
um gemeinsam einen besinnlichen Adventsnachmittag zu verbringen.

Mit guter Laune, Weihnachtsliedern, Weihnachtsgeschichten und Späßchen wird sich auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Mit freundlichen Grüßen
R. Lämmerhirt

Ortschaftsbürgermeister

Kirmesgesellschaft Hörselgau e.V.
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03.12.2017 
10.00 Uhr Gottesdienst
10.12.2017 
10.00 Uhr Gottesdienst
17.12.2017 
10.00 Uhr Gottesdienst
24.12.2017
16.00 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel
20.00 Uhr  Christvesper
25.12.2017 
10.00 Uhr Gottesdienst
31.12.2017 
17.00 Uhr Gottesdienst

Adventskonzert 
am 7. Dezember um 19.00 Uhr

mit den „Don Kosaken“ in der Marienkirche Mechterstädt
Eintritt: 20,00 € an der Abendkasse, 18,00 € im Vorverkauf
Kartenvorverkauf:
Friseur Schneidwerk, Hauptstr. 04, Mechterstädt
Stadtinformation Waltershausen

Weihnachtliches Konzert im Pfarrhof Mechterstädt

am 14. Dezember, 18.00 Uhr
mit dem Lauchaer Männerchor

OT Neufrankenroda

26.12.2017 
20.00 Uhr musikalischer Abendgottesdienst

OT Teutleben

25.11.2017 
16.30 Uhr Gottesdienst
13.12.2017 
14.00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier
17.12.2017 
17.00 Uhr Weihnachtskonzert mit dem Lauchaer Männer-

chor
24.12.2017 
16.00 Uhr Heiligabend Gottesdienst

OT Weingarten

26.11.2017 
10.00 Uhr Gottesdienst
24.12.2017 
15.00 Uhr Christvesper

Aus Vereinen und Verbänden

Kirmes und Kirchweihe in Ebenheim
Zur Namensgebung unserer Kirche in Marienkirche am 
05.11.2017 (deren erste Erwähnung aus der Zeit Karl des Gro-
ßen ist), hatten wir eine Abordnung der ungarischen Partnerge-
meinde Raposka eingeladen.
Nach einer entspannten Reise kamen am Freitagabend 7 Gäste 
aus der Partnergemeinde nach Ebenheim, die auch unser Bür-
germeister W. Oppermann begrüßte. Nach der Eröffnung gab es 
zum Abendbrot Thüringer Schlachteplatte, die den ung. Freun-
den sehr gemundet hat. Anschließend haben wir uns gemeinsam 
Bilder von den ersten gegenseitigen Besuchen angeschaut.
Einen riesigenen Dank den fleißigen Helfern.
Da gleichzeitig an diesem Wochenende Kirmes war, ein Volks-
fest welches auf die Kirchweihe zurück geht, war es für unserer 
Freunde ein tolles Erlebniswochenende.
Am Sonnabend nach dem Ständchen der Behringer Blaskapelle 
war ein Besuch des Schlosses in Gotha geplant. Hier bestaunten 
die Gäste die wunderbare Innenausstattung, die Gemälde sowie 
das ganze Gebäude in seiner Pracht.
Nach dem Kaffeetrinken in Gostpiteroda ging es auf Einladung 
unseres Bürgermeisters zur Feuerwehr nach Hörselgau. Dort 
zeigte der Wehrführer der Gemeinde Hörselgau den Gästen die 

Kirchliche Nachrichten

Kirchliche Veranstaltungen

OT Aspach

29.11.2017 
19.30 Uhr Konzert Wolga Kosaken
03.12.2017 
17.00 Uhr Gottesdienst zur Glockenweihe
10.12.2017 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
16.12.2017 
16.30 Uhr musikalischer Abendgottesdienst mit Chor
24.12.2017 
17.00 Uhr Christvesper

OT Ebenheim

24.12.2017 
16.00 Uhr Christvesper

OT Fröttstädt

26.11.2017 
10.45 Uhr Gottesdienst
06.12.2017 
14.00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier
07.12.2017 
20.00 Uhr Buchlesung mit H. Reinhardt und M. Gattner
16.12.2017 
16.00 Uhr Weihnachtskonzert mit Fam. Spittel
24.12.2017 
18.30 Uhr Heiligabend Gottesdienst

OT Hörselgau

25.11.2017 
15.00 Uhr Gottesdienst
10.12.2017 
15.00 Uhr Weihnachtskonzert mit dem Konzertchor Gotha
12.12.2017 
14.00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier
24.12.2017 
18.00 Uhr Heiligabend Gottesdienst
31.12.2017 
15.00 Uhr Gottesdienst

OT Laucha

26.11.2017
16.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
03.12.2017 
15.00 Uhr Gottesdienst
 (anschließend gemütliches Beisammensein bei 

Kaffee und Stollen im Gemeinderaum der Kirche)
24.12.2017 
17.00 Uhr Krippenspiel
26.12.2017 
10.00 Uhr Gottesdienst
07.01.2018 
16.00 Uhr Gottesdienst
 An allen anderen Sonntagen ist 10.00 Uhr Zent-

ralgottesdienst in Mechterstädt.

Adventsmarkt

Der Kindergarten „Pusteblume“ Laucha lädt ein zum Advents-
markt am Donnerstag, den 14. Dezember 2017, 15.00 Uhr rund 
um St. Kilian.
Lauchscher Weihnachtsmarkt am 9. Dezember 2017, ab 15.00 
Uhr in „Manu`s Wunderland“ (Mühlgasse 01)
Im Laufe des Nachmittags erwarten wir den Nikolaus. Päckchen 
können vor Ort abgegeben werden. Für Speis und Trank wird wie 
immer bestens gesorgt.

OT Mechterstädt

26.11.2017 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
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Einladung zur Mitgliederversammlung

der Jagdgenossenschaft Aspach 

Am Mittwoch, 13. Dezember 2017, um 19.00 Uhr findet in der 
„Alten Schule“ Aspach die  Mitgliederversammlung  der Jagdge-
nossenschaft Aspach statt. 
Alle Jagdgenossen - Grundstückseigentümer - sind hierzu herz-
lichst eingeladen! 
Bitte den Eigentumsnachweis vorlegen! 
Schriftliche Vollmachten für nicht anwesende Jagdgenos-
sen sind mitzubringen! 

Tagesordnung 
1.  Eröffnung und Begrüßung 
2.  Verlesen der Tagesordnung 
3.  Genehmigung der Tagesordnung 
4.  Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers  für die Jagdjahre 

2016 und 2017 
5.  Entlastung des Vorstandes 
6.  Vorschau für das Jagdjahr 2018 - Wahljahr 
7.  Auszahlung der Jagdpacht für die vergangenen Jahre 
8.  Diskussion zur Auszahlung Jagdpacht 
9.  Auszahlung Aufwandentschädigung Vorstand der JG 
10. Diskussion zur Aufwandentschädigung Vorstand 
11.  Diskussion und Beschlussfassung zu Veranstaltungen der  

Jagdgenossenschaft Aspach 
12. Diskussion und Beschlussfassung zur Verwendung der 

Rücklagen 
13. Beschlussfassung zur Mitgliederversammlung 13. Dezember 

2017 
14. Diskussion 
15. Beitrag Kassenprüfung 
16. Diskussion 
17. Bericht der Jagdpächter 
Seyfarth 
Jagdvorsteher 
Jagdgenossenschaft Aspach 

Technik, die Ausstattung sowie die gesamten Räumlichkeiten. 
Hierfür Herzlichen Dank.
Pünktlich 20:11 wurde der Kirmestanz eröffnet, der ein echtes 
Erlebnis, für unsere Gäste war.

Sonntag früh 10:00 Uhr begann der Gottesdienst mit der Lan-
desbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse 
Junkermann, dem Pfarrer Herrn Ch. Schaube sowie weiteren 
Gästen. Am Anfang übergab der Bürgermeister von Raposka 
einen Kerzenleuchter für den Altar als Gastgeschenk. Anschlie-
ßend wurde das neue Glasfenster, welches Maria mit christli-
chen Symbolen zeigt, eingeweiht. Nach verschieden Gastreden 
und dem Abendmahl gingen alle Besucher des Gottesdienstes 
zusammen mit der Kirmesgesellschaft, umrahmt von Blasmusik 
zum gemeinsamen Mittagessen auf unseren Saal.

Danach spielten die Blasmusiker zum Frühschoppen auf, der et-
was später als sonst begann, dafür aber wesentlich länger dau-
erte.
Höhepunkt war hier der Bockbieranstich durch den Ortsbürger-
meister D. Beese zusammen mit der Fam. Dittmar der Rhönbrau-
erei, welches die Kirmesgesellschaft spendierte.
Zu zünftiger Blasmusik trafen sich unsrer Spezialisten zum tra-
ditionellen Zimmermannsklatsch, natürlich über zwei Ebenen. 
Auch hier zeigten unserer Gäste Interesse und nach kurzer Zeit 
klatschten sie voll mit.
Montag früh hieß es wieder Abschied nehmen bis zum nächsten 
Jahr dann aber mit voller Mannschaft in Ebenheim.
Ein herzliches Dankeschön an die Kirmesgesellschaft für die Un-
terstützung der ung. Gäste.
W. Schönau
Vereinsvorsitzender
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